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Dieses Dokument dient als Grundlage. Auf jedem Kontrakt und Lieferschein 
steht der Hinweis auf dieses Dokument. Mit Unterzeichnung des Kontraktes 
oder des Lieferscheins wird folgendes bestätigt. 
 
Als Lieferant von Getreide und/oder Ölsaaten bescheinige ich folgendes: 
 
 

 Das von mir produzierte und angelieferte Getreide ist nach allen gültigen 
Gesetzen, Verordnungen und nach den Grundsätzen der guten 
fachlichen Praxis angebaut worden. 
 

 Zur Erfüllung des Nachweises der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
verfolgbarkeit nutze ich eine branchenübliche Ackerbaukartei oder 
ähnliches. 

 

 Das Merkblatt „FB 09 Merkblatt-Hygienevorschriften 2023“ ist mir in der 
neusten Fassung bekannt. Insbesondere die beschriebenen  
Maßnahmen beim Anbau, der Ernte, dem Transport und der Lagerung 
halte ich ein. Dokument ist unten angehängt. 

 

 Wenn diese Qualitätsaspekte nicht erfüllt werden können, informiere ich 
den Abnehmer der Ware unverzüglich. 
 

 Mitgeltende Unterlagen FB 29 Allgemeine Annahmebedingungen 
 
   
 
 
 
 

https://www.klostermuehle-heiligenzimmern.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/01/FB-09-Merkblatt-Hygienevorschriften-2023.pdf
https://www.klostermuehle-heiligenzimmern.de/wp-content/uploads/sites/3/2025/01/FB-29-Allgemeine-Annahmebedingungen-Klostermuehle-Heiligenzimmern.pdf

